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Öffentliche Sitzung am 18.06.2024  
Beginn: 19.00 Uhr, Ende: 19:00 Uhr  
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf  
 

TOP 1  Einleitende Erfordernisse  

 

1. PRÄSENZFESTSTELLUNG im Zuge der öffentlichen Sitzung am 18.06.2024 
 
Anwesend: é.. / Prªsenzquorum: 22 

NAME NAME 

BANNER DI Doris   PANNOSCH Mag. Karl 

BAUM DDr. Josef PASSET Susanne 

BERNREITNER Mag. (FH) Josef PAWLEK Dieter 

BOLLAUF Susanne ï siehe entschuldigt POKORNY Mag. Christian 

BRUNNER Roman POSCH Mag. (FH) Barbara  

BRUNNER Sebastian PUTZ Christian 

FROTZ Dr. Waltraud RITTER Christoph ï kommt um 19:10h  

HIPPACHER Mag. Hannes RÖHRICH Christian  

KASPER DI Mag. Thomas SCHWARZ Herbert - siehe entschuldigt  

KAUKAL Beatrix SELIGER Reinhardt  

KEINDL Herbert STEINBICHLER Ing. Stefan  

KELLNER DI Sabina TAUBER Alfred ï kommt um 19:07h   

KLINSER Susanne TEUFL Thomas 

KOLLER Mag. Martin WEINZINGER Viktor 

KOPETZKY DI Florian WILTSCHEK DI Bernd   

OPPITZ DI Albrecht WUNDERLI Sonja 

  

 
entschuldigt: 

BOLLAUF Susanne  

SCHWARZ Herbert   

  

 
Weiters anwesend: 

GANNESHOFER Christian   WOHLMUTH Mag. Jakob 

HLAVKA Ing. Nikolaj  WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia 

 
2.  Bestellen der Verifikatoren 
  
 SPÖ:   WILTSCHEK GR DI Bernd  
 ÖVP:   KASPER GR DI Mag. Thomas  
 GRÜNEN: KLINSER GR Susanne  
 NEOS:  KOPETZKY STR DI Florian   
 
3. Bestellen Schriftführung 
 WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia 
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4. Änderungen in der Tagesordnung 
 
4.1.  Änderungen / Ergänzungen zur Tagesordnung:   
  

GR0639: Busfahrschein - VOR Preiserhöhung - Nachziehen bei Ortsfahrschein - Bericht / kein 

Antrag  

  
4.2.  Von der Tagesordnung abgesetzt: /  
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Tagesordnung zu.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge 
Gem. § 46 Abs. 3 der NÖ GO können Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen 
wurden, können nur behandelt werden, wenn der Gemeinderat hierzu seine Zustimmung gibt. 
Folgende Anträge sind bis zu Sitzungsbeginn eingegangen:  
 
DA01 
GR0655 Aufstockung Personalressourcen für den Bereich Mobilität und 

Förderabwicklung 
Antragsteller: Die Grünen   
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0644 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  
   

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
DA02 
GR0656 Erhaltungserklärungen für beschlossene Rad-Gehwege  
Antragsteller: STR DDr. Baum Josef    
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0648 
 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
DA03 
GR0657 Ermächtigung zur Abgabe von Erhaltungserklärungen   
Antragsteller: STR DDr. Baum Josef    
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Aufnahme in die Tagesordnung:   JA 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0656 
 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  
   

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
DA04 
GR0658 Resolution zur flexibleren Handhabung der Schulsprengelregelung  
Antragsteller: STR DDr. Baum Josef    
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA/NEIN 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0657 
 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  
   

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
DA05 
GR0659 Resolution zur flexibleren Handhabung der Schulsprengelregelung  
Antragsteller: STR DDr. Baum Josef    
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0658 
 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  
   

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
DA06 
GR0660 Resolution zur flexibleren Handhabung der Schulsprengelregelung  
Antragsteller: STR DDr. Baum Josef    
 
Aufnahme in die Tagesordnung:   JA 
Behandlung nach Tagesordnungspunkt:  GR0659 
 

ANTRAG 
Aufnahme des Antrags in die Tagesordnung.  
   

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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TOP 2  Berichte des Bürgermeisters  

2.1. BERICHT und DANK Open Air am 15.06.2024 ï EDMUND  

Trotz Dauerregen kann ich von einem gelungenen Konzertabend berichten. Die Fans 

haben bis zum Ende dem Wetter getrotzt. Und alle Mitarbeiter der Verwaltung, 

insbesondere jene des Bauhofs haben Lob & Dank redlich verdient!  

2.2. Bericht EU-Wahl am 09.06.2024 

Information zur EU-Wahl und Dank an alle Mithelfenden.  

Im Anschluss daran hat im Rathaus am 13.06. die Personalvertreterwahl stattgefunden.  

2.3. Bescheid des Bundesdenkmalamtes: Denkmal-Schutz für die Pestsäule 

Das Bundesdenkmalamt hat per Bescheid vom 22.05.2024 die sogenannte Pestsäule 

gegenüber Kaiser Josef-Str. 57-63 unter Denkmalschutz gestellt. Das Objekt wurde von 

einem Sachverständigen begutachtet, welcher aufgrund eines Befundes ein Gutachten 

erstellt hat. Der Befund enthält die Geschichte der Region, eine Erläuterung des Bildhauers 

Horst Aschermann sowie Baugeschichtliches zur und eine Baubeschreibung der Pestsäule. 

Das Gutachten hebt die geschichtliche Bedeutung hervor und besagt, dass der Pestsäule 

als Zeugnis für die Entwicklung Purkersdorfs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

eine geschichtliche Bedeutung zukommt. Auch auf die künstlerische und sonstige kulturelle 

Bedeutung wird eingegangen. Demnach folgte die entsprechende rechtliche Beurteilung.  

2.4. Mitmachen und Gewinnen: Naturpark Honigetikett für Sonderedition 2024/2025  

Bis zum Einsendeschluss am 01.09.2024 kºnnen āK¿nstlerInnenó ihren Vorschlag f¿r ein 

neues Etikett für den Naturparkhonig beim Naturpark einsenden!   

2.5. Förderzusage: ĂEnglisch im Kindergartenñ 2024/2025 

Per 10. Mai 2024 wurde die Stadtgemeinde Purkersdorf darüber informiert, dass das Land 

Niederösterreich das Kindergartenjahr 2024/2025 durch einen Beitrag zum 

Personalaufwand fördert. Die Stadtgemeinde erhält für das Kindergartenjahr 2024/2025 

einen Betrag in der Hºhe von ú 3.000,00. 

2.6. Bericht Förderzusage zur Errichtung der Geh- und Radwegverbindung zwischen 

Karli Schäfer-gasse und Andreas Scheu-Gasse  

Mit Schreiben vom 03.06.2024 wurde das Förderansuchen betreffen die Geh- und 

Radwegverbindung positiv beantwortet. Für das eingereichte Projekt wurde eine 

wertmªÇige Unterst¿tzung in Hºhe von maximal ú 63.995,61 zugesagt. Die Förderung 

erfolgt durch nicht rückzahlbare finanzielle Beihilfen u/o in unbarer Form mittels 

unentgeltlicher Arbeitsleistungen des NÖ Straßendienstes (geplantes Gesamtvolumen des 

Projekts: ú 91.422,-).  

2.7. Bericht: EU-Publikumsdiskussion im Stadtsaal  

Die VHS Purkersdorf unter Leitung von Trixi Kaukal präsentierte unter der Moderation von 

Christian Matzka die Frage ĂWieviel EU brauchen wir?ñ an die anwesenden Politiker, wie 

Günther SIDL EU-Abgeordneten SPÖ, Christian Pokorny EU-GR Purkersdorf ÖVP, 

Christine Maringer EU- Kandidatin KPÖ, Bastian de Monte EU- Kandidat NEO'S, Michael 

Eschlböck EU- Kandidat Grüne und Alfred Tauber GR Purkersdorf FPÖ. 

2.8. FCP Purkersdorf ï Aufstieg in der Gebietsliga  

Dem Fußballclub Purkersdorf gelang ein neuerlicher Aufstieg! Es war eine starke Saison 

und ich gratuliere und freue mich mit der Mannschaft!  

2.9. Nachbesetzung Stadtamtsdirektion 

Insgesamt gab es 11 Bewerber für die Stelle, 2 Personen haben ihre Bewerbung 

zurückgezogen und 3 Personen haben ï aufgrund ihrer Bewerbung und der nicht erfüllten 

Anforderungen ï eine Absage erhalten. 6 Personen werden nun (nach einem informellen 
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Vorgespräch mit Dr. Winkler-Widauer) zu einem Hearing ins Rathaus eingeladen, welches 

noch in dieser Woche stattfindet.  

2.10. Kleinregion Wir 5 im Wienerwald Halbjahresbericht 2024 

Gemeinsam sind wir stärker! Dieser Gedanke steht auch 2024 im Mittelpunkt der 

Kleinregionsaktivitäten der fünf Wienerwaldgemeinden. Ob beim Engagement zur 

ĂDemenzfreundliche Regionñ, Bewahrung der Naturvielfalt im Wienerwald oder der 

Transformation unserer Mobilität in Richtung Klimaschutz. Ziel dieser 

Gemeindekooperation ist das regionale Bewusstsein zu stärken und eine noch engere 

Kooperation zwischen diesen fünf Gemeinden Mauerbach, Gablitz, Purkersdorf, 

Tullnerbach und Wolfsgraben zu entwickeln. Dazu werden in den nächsten Jahren weitere 

Projekte und Veranstaltungen auf Kleinregionsebene geplant. Unterstützt wird die 

Kleinregion durch das Land NÖ und die Dorf- und Stadterneuerung. 

Halbjahresbericht im Anschluss.  

ANTRAG ï BERICHTE  
Die Berichte des Bürgermeisters werden zur Kenntnis genommen.  
 

Wortmeldungen:  
Frotz zu Open Air: Besonderer Dank auch an 
die MA der Öffentlichkeitsarbeit und 
Erwähnung der Förderzusage;  
 
Kellner, Klinser, Baum, Steinbichler, CWW, 
Oppitz zu Nachbesetzung StADir.  
 
Baum stellt zusätzliche Fragen ï unabhängig 
von den Berichten (u.a. zu Heizwerk, 
Beerdigung Lichal, Unfall Bushaltestelle, 
Hangrutschung Sagberg, BVH Linzer Str.) ï 
dazu Steinbichler, Hlavka  
 
Klinser und Steinbichler zu Juhu-Bike-Boxen  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  

 

 

 

 

Kleinregion Wir 5 im Wienerwald 
Halbjahresbericht 2024 

 
Das WŀƘǊ нлнп ƛǎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ YƭŜƛƴǊŜƎƛƻƴ α²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ǿƛŜŘŜǊ ǎŜƘǊ ŀǊōŜƛǘǎƛƴǘŜƴǎƛǾΦ  

Bis Anfang Juni 2024 wurden folgende Treffen im Rahmen der Kleinregionalen Entwicklung 

abgehalten: 

 

Auf strategischer Ebene der Kleinregionsarbeit fand am 4. März eine Generalversammlung des 

ƪƭŜƛƴǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǾŜǊŜƛƴǎ α²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ǎǘŀǘǘΦ Lƴ ŜƛƴŜǊ ǿŜƛǘŜǊŜƴ 

Vorstandssitzung am 4. Juni wurde Bürgermeister Christian Lautner für die Gemeinde Wolfsgraben 
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statt Claudia Bock in den Vorstand des Vereins kooptiert. Die nachträgliche Bestätigung erfolgt in 

der nächsten Generalversammlung. 

Weiters fand am 29. April das dritte Amtsleitertreffen der 5 Mitgliedsgemeinden statt, der als 

interner Erfahrungsaustausch und als Informationsplattform auf Ebene der Amtsleiterinnen und 

Amtsleiter dient. Hier werden administrative Abläufe besprochen und eine verbesserte 

Kooperation auf Verwaltungseben angestrebt.  

 

Auf Projektebene wurden beim tǊƻƧŜƪǘ α5ŜƳŜƴȊŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ wŜƎƛƻƴά ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ п 

Besprechungstermine/Workshops abgehalten. Das Projektvorhaben wird von einer 

Arbeitsgemeinschaft ς bestehend aus der Stadtteilarbeit der Caritas, dem kleinregionalen 

¢ǊŅƎŜǊǾŜǊŜƛƴ α²ƛǊ ŦǸƴŦ ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ǳƴŘ ŘŜǊ 5ƻǊŦ- und Stadterneuerung NÖ umgesetzt. Das 

Projektteam setzt sich aus verschiedenen Experten und Expertinnen zusammen und übernimmt 

die Aufgabe der Konzeption, Koordination und Dokumentation der verschiedenen 

Projektaktivitäten und gestaltet diese in partizipativer Weise. Das Projekt wird durch den FFG 

finanziert und läuft noch bis 30. September 2024. 

 

Zu den Aktivitäten: Am 24. April fand das 6. Vernetzungstreffen der Demenzfreundliche Region in 

der Musikschule Mauerbachstatt. 

Höhepunkt des Tages war ein Vortrag einer anerkannten Demenzexpertin, der tiefe Einblicke in 

die Herausforderungen im täglichen Umgang mit Demenzerkrankungen zeigte und effektive 

Kommunikationsstrategien und Konfliktmanagementtechniken präsentierte. Gemeinsam wurden 

praktische Lösungsansätze diskutiert, um die Lebensqualität aller Beteiligten zu verbessern. Nach 

dem intensiven Austausch hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Gelegenheit, eigene 

Bedarfe zu formulieren, die von der Projektgruppe der Demenzfreundlichen Region aufgenommen 

und als Grundlage für zukünftige Initiativen verwendet werden. Das Treffen klang bei einer 

gemütlichen Runde aus, welche die perfekte Gelegenheit bot, bestehende Kontakte zu pflegen 

und neue zu knüpfen. 

Dieses Netzwerktreffen unterstrich einmal mehr die Bedeutung von Dialog und Weiterbildung im 

Bereich der Demenzbetreuung. Das Ziel ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ α5ŜƳŜƴȊŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ wŜƎƛƻƴά ƛǎǘΣ ŘǳǊŎƘ 

Verständnis und Wissen eine inklusive Gemeinschaft zu fördern. Jedes Treffen bringt die 

Kleinregion diesem Ziel ein Stück näher und stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Region. 

Neben den bereits gut funktionierenden Vernetzungstreffen gibt es weitere Angebote, die im 

wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ α5ŜƳŜƴȊŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ wŜƎƛƻƴ ²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘ ǿǳǊŘŜƴΦ 

¶ Stammtisch für pflegende Angehörige-Sie sind nicht alleine! Beim Stammtisch für 

pflegende Angehörige gibt es die Möglichkeit, in ungezwungenem Rahmen sich mit 

anderen auszutauschen. Lernen von den Erfahrungen und Erlebnissen von anderen, denen 

es ähnlich ergeht. Der Stammtisch wird von einer ausgebildete Lebens- und Sozialberaterin 

professionell begleitet. 

¶ Demenzschulung für Angehörige: Das Schulungsprogramm richtet sich an Angehörige von 

Menschen mit Demenz. Es vermittelt Fachwissen über die Krankheit und die Ursachen der 
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Verhaltensveränderungen der Betroffenen, zeigt hilfreiche Wege der entlastenden 

Kommunikation mit den Betroffenen an, geht auf die persönlichen Situationen der 

Teilnehmenden ein, gibt Raum für Austausch. Die Schulung wird von einer psychosozialen 

Beraterin und EduKation demenz® Trainerin begleitet. 

¶ Bunter Nachmittag: Der bunte Nachmittag ist eine erste impulsgebende Initiative, die im 

wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ 5ŜƳŜƴȊŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜƴ wŜƎƛƻƴ ǳƳƎŜǎŜǘȊǘ ǿƛǊŘΦ ½ǳ ŘŜƴ α.ǳƴǘŜƴ bŀŎƘƳƛǘǘŀƎŜƴϦ 

sind Betroffene und interessierte Personen eingeladen, einen abwechslungsreichen und 

informativen Nachmittag begleitetet von Demenzexpertinnen und Fachkräften aus dem 

Gesundheitssektor zu verbringen. 

¶ 9ƛƴŜǎ ŘŜǊ YŜǊƴǇǳƴƪǘŜ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ α5ŜƳŜƴȊŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ wŜƎƛƻƴ ²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ƛǎǘ 

die Etablierung einer fixen Einrichtung zur tageweisen Betreuung von Menschen mit 

Demenz in der Kleinregion. Diese Einrichtung soll im Kloster St. Barbara ς Gablitz 

untergebracht werden um im Laufe des Sommer 2024 eröffnet werden.  

An einer Weiterführung des Projekts nach Ablauf der FFG Förderung mit Ende September 2024 

wird derzeit gearbeitet. 

 

Ein weiterer Themenschwerpunkt in der Kleinregionalen Arbeit ist derzeit das Themenfeld 

αaƻōƛƭƛǘŅǘάΦ bŀŎƘ ŘŜǊ 9ǊǊƛŎƘǘǳƴƎ ƴŜǳŜǊ wŀŘ-Bügel 2022 werden als weiterer Meilenstein im 

Kleinregionalen Projekt αŜ.ƛƪŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊǊŜƎƛƻƴά sogenannte eBike Boxen (mittels App 

versperrbare, sichere Abstellboxen von eBikes für Pendler und Pendlerinnen) in den 

Kleinregionsgemeinden aufgestellt. Der erste Standort ist der Bahnhof 

Purkersdorf/Fürstenberggasse, wo 8 Boxen mit 1. Juli in Betrieb gehen werden. Hier können die 

wertvollen eBikes für 1 Euro pro Tag sicher verwahrt werden.  Mit dieser Maßnahme soll die 

klimaverträgliche Mobilitätswende in unserer Region unterstützt werden. Weitere Standorte in 

Mauerbach und Tullnerbach sollen im Herbst folgen. 

 

Eine weitere Aktivität im Mobilitätsbereich ist das Forschungsprojekt MIKIYO. 

αaLYL¸h - ah.L[L¢&¢{LbL¢L!¢L±9 C«w YL5{ ¦b5 ¸h¦bD{¢9w{ά 

ŦƛƴŀƴȊƛŜǊǘ Ǿƻƴ ŘŜǊ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜƴ CƻǊǎŎƘǳƴƎǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ όCCDύ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αYƛƴŘŜǊ- 

und jugendgerechte Mobilitätsversorgungsgarantie in der RegioƴΦάΣ ōŜƛ ŘŜǊ ŘƛŜ YƭŜƛƴǊŜƎƛƻƴ α²ƛǊ р 

ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ŀƭǎ tǊƻƧŜƪǘǇŀǊǘƴŜǊ ŀǳŦǘǊƛǘǘΦ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘǎ ƛǎǘ ŜǎΣ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ 

Mobilitätslösungen speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie deren 

verantwortlichen Erziehungsberechtigten zu entwickeln. Dadurch soll den Kindern der Zugang zu 

ǾƛŜƭŦŅƭǘƛƎŜƴ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜƴ CǊŜƛȊŜƛǘŀƴƎŜōƻǘŜƴ ŜǊƭŜƛŎƘǘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ ό!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜƴ ȊǳƳ α9ƭǘŜǊƴǘŀȄƛάύΦ 

Neben den Kindern, Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten, den Vereinen und 

Anbietern von Freizeitaktivitäten in der Region profitieren von einer entsprechenden 

Mobilitätslösung letztlich auch die teilnehmenden Gemeinden, da ein alternatives 

Mobilitätsangebot für die Bürger auch einen weiteren Baustein für nachhaltige Mobilität (CO2 
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Einsparung) bedeutet. Generell leistet dieses zusätzliche Bürgerangebot einen Beitrag zur 

Attraktivierung der Region.  

5ƛŜ YƭŜƛƴǊŜƎƛƻƴ α²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ƛǎǘ tŀǊǘƴŜǊ ōŜƛ ŘƛŜǎŜƳ tǊƻƧŜƪǘ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ 

mit der Bereitstellung von Informationen und Daten, Teilnahme an Stakeholder-Workshops und 

Verwertung von Projektergebnissen. Das Projekt startet im September 2024. 

 

Rückblick: Höhepunkte in der Kleinregionalen Arbeit 2023 

Im August konnte Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ α¢ǊƛǘǘǎǘŜƛƴŜά umgesetzt werden, ein weiters Projekt zum Thema 

Natur und Umwelt. Fünf öffentliche, im Gemeindebesitz befindliche Flächen wurden ökologisch 

aufgewertet. Im Sinne des Projekttitels verwandeln sich diese Flächen in vielfältige, wertvolle 

Biodiversitätsoasen. Jede Gemeinde der Kleinregion leistet nun mit dem eiƎŜƴŜƴ α¢ǊƛǘǘǎǘŜƛƴϦ ŜƛƴŜƴ 

Beitrag zur Erhaltung und Aufwertung der Natur- und Kulturlandschaft in unserer Kleinregion. 

tǊƻƧŜƪǘ α9ƛƴ ōƭǸƘŜƴŘŜǎ IŜǊȊ ŦǸǊ ŘŜƴ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά: Projekt in Kooperation mit dem Imkerverband 

der Region mit dem Ziel, durch das Gestalten von herzförmigen Blühflächen ein sichtbares Zeichen 

für den wertvollen Natur- ǳƴŘ [ŜōŜƴǎǊŀǳƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘ Ȋǳ ǎŜǘȊŜƴΦΣ 9ƛƴ α{ǘŀǊǘŜǊǎŜǘά ōŜǎǘŜƘŜƴŘ ŀǳǎ 

Samen und eine Anleitung zur Kultivierung der Blühflächen wurden von den Gemeinden den 

Projektteilnehmer zur Verfügung gestellt. 25 blühende Herzen konnten so in der Kleinregion 

umgesetzt werden. 

²ŜƛǘŜǊŜǊ IǀƘŜǇǳƴƪǘ нлно ŦǸǊ ŘƛŜ YƭŜƛƴǊŜƎƛƻƴ α²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ǿŀǊ ŘƛŜ Auszeichnung als 

ŜǊǎǘŜ α5ŜƳŜƴȊƪƻƳǇŜǘŜƴǘŜ wŜƎƛƻƴά mǎǘŜǊǊŜƛŎƘǎ.  Durch die Zertifizierung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der fünf Gemeindeverwaltungen Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Tullnerbach 

und Wolfsgraben in Online-Kursen der Donauuniversität kann nun sichergestellt werden, dass die 

fünf Gemeindeämter zum Thema Demenz sensibilisiert sind die bestmögliche Unterstützung 

bieten können. 

 

Ausblick auf das 2. Halbjahr 2024: 

¶ Ausbau der ebile Boxen in der Region, weitere Ausarbeitung der Meilensteine aus dem 

tǊƻƧŜƪǘ αŜ.ƛƪŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊǊŜƎƛƻƴ ²ƛǊ р ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘά ŘǳǊŎƘ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘǘŜŀƳ 

¶ Demenzfreundliche Region, weiteres Vernetzungstreffen, Eröffnung Tageszentrum für 

Menschen mit Demenz, Projektfortführung und neue Initiativen 

¶ Start Projekt MIKIYO 
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Abb v.r.n.l.: Marc Müller-Niklas, Firma Juhuu eBike Boxen, BGM Peter Buchner, BGM Christian Lautner, BGM Stefan Steinbichler, BGM Michael 

Cech, BGM Johann Novomestsky ©Daniel Brüll, Dorf- und Stadterneuerung 

 

Gemeinsam sind wir stärker! Dieser Gedanke steht auch 2024 im Mittelpunkt der 

Kleinregionsaktivitäten der fünf Wienerwaldgemeinden. Ob beim Engagement zur 

α5ŜƳŜƴȊŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘŜ wŜƎƛƻƴάΣ .ŜǿŀƘǊǳƴƎ ŘŜǊ bŀǘǳǊǾƛŜƭŦŀƭǘ ƛƳ ²ƛŜƴŜǊǿŀƭŘ ƻŘŜǊ ŘŜǊ 

Transformation unserer Mobilität in Richtung Klimaschutz. Ziel dieser Gemeindekooperation ist 

das regionale Bewusstsein zu stärken und eine noch engere Kooperation zwischen diesen fünf 

Gemeinden Mauerbach, Gablitz, Purkersdorf, Tullnerbach und Wolfsgraben zu entwickeln. Dazu 

werden in den nächsten Jahren weitere Projekte und Veranstaltungen auf Kleinregionsebene 

geplant. Unterstützt wird die Kleinregion durch das Land NÖ und die Dorf- und Stadterneuerung. 
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TOP 2A Sonstige Berichte / Anfragen  

Anfragen gemäß § 22, NÖ Gemeindeordnung 1973 
zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 18.06.2024 

 
eingebracht von GR Susanne Klinser (Grüne) 

 
Betrifft: Unfall Schulkind mit VOR-Bus / Busstation Purkersdorf Kirche  

Im Mai kam es zu einem Unfall bei der Busstation Purkersdorf Kirche. Der Busfahrer 
streifte ein Schulkind und bemerkte dies nicht sofort. 
Wie gedenkt die Stadtführung die Verkehrssituation im Schulbezirk endlich 
nachhaltig sicherer zu gestalten? (ĂGesamtkonzept statt EinzelmaÇnahmenñ) 
Warum wurde die Bushaltestelle bei der Sanierung wieder als Busbucht und nicht 
als Randhaltestelle ausgeführt? 
 

Betrifft: Neubürgerempfang 15.02.2024  
Warum waren keine Stände der Kirchen sowie der Parteien erwünscht? 
Wo bzw. in welchem Ausschuss wurde die Organisation und der Ablauf besprochen? 
Wer hat den Ablauf festgelegt? 

 
Betrifft: Vereinsbusse  

Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist aktuell nur noch ein Vereinsbus im Einsatz. Auch wenn 
die Richtlinien aktuell überarbeitet werden, ist unklar, wer die Vereinsbusse bisher in 
welchem Ausmaß genutzt hat. Bitte um eine Aufstellung der vergangenen 2 Jahre 
(Nutzer, Fahrten, km, usw.). 

 
Die Beantwortung dieser Anfragen wird in der Septembersitzung des Gemeinderates vorliegen.  
 
WORTMELDUNGEN dazu:  
Oppitz zum Punkt Vereinsbusse.  
Steinbichler zum Punkt Neubürgerempfang. Wortmeldung dazu: Wunderli, Klinser, Weinzinger, 
Steinbichler, Seliger, Kellner, CWW 
 

 
Kopetzky: Ansuchen der Aufnahme der Protokolle der Planungsgruppe in dieses Protokoll  
Kopetzky bittet um Aufnahme der Protokolle der Planungsgruppe in das Protokoll.  
Steinbichler: Die Protokolle werden ï mit diesem Protokoll ï online gestellt.  
 

 
Baum: Anfrage zur Angelegenheit Deutschwaldstraße 10a / Grillparzergasse 
(Wohnkompanie); Wortmeldungen dazu: Weinzinger, Steinbichler, Baum  
 

 
Baum: Anfrage zur Angelegenheit Sanatorium Hoffmannpark  
Wortmeldungen dazu: Weinzinger, Baum  
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TOP 3  Verifizierung von Protokollen  

Bis zu Sitzungsbeginn sind keine schriftlichen Einwände gegen das Protokoll der letzten Sitzung 
vom 19.03.2024 eingebracht worden. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll der letzten Sitzung vom 19.03.2024.   
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
Verifizierungsvermerk Protokoll 18.06.2024 
 
Das Protokoll des Gemeinrates vom 18.06.2024 ist in der Sitzung des Gemeinderates am 
17.09.2024 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat vertretenen 
Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt. 
 
 
Bürgermeister  STEINBICHLER Ing. Stefan 
 
 
SPÖ   WILTSCHEK GR DI Bernd  
 
 
ÖVP   KASPER GR DI Mag. Thomas 
 
 
GRÜNE   KLINSER GR Susanne  
 
 
NEOS   KOPETZKY STR DI Florian   
 
 
FPÖ    TAUBER GR Alfred  
 
 
Schriftführung  Winkler-Widauer Dr. Claudia  
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Anträge des Bürgermeisters ï STEINBICHLER BGM Ing. Stefan 

GR0621 KEM Zukunftsraum Wienerwald 

Antragsteller: STEINBICHLER BGM Ing.Stefan  

 
Im Jänner 2023 haben die Gemeinden Klosterneuburg, Mauerbach, Pressbaum und Purkersdorf 
den Verein Zukunftsraum Wienerwald gegründet, um gemeinsam den Klimaschutz in der Region   
voranzubringen. Seit dem 1.4.2023 befindet sich die Region in der Umsetzungsphase des vom 
Klima- und Energiefonds geförderten Programms Klima- und Energiemodell Regionen. Ziel und 
Aufgabe des Programms ist es, die Gemeinde finanziell und durch die Person des KEM Managers 
bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Grundlage für diese zweijährige 
Phase ist ein Umsetzungskonzept mit 11 Themengebieten:   
 
     Å    Ausbau PV-Anlagen in der Region   
     Å    Thermische Sanierung von kommunalen Gebªuden   
     Å    Einsatz erneuerbarer Wªrme in kommunalen Gebªuden   
     Å    Energieeffizienz in kommunalen Gebªuden durch den Einsatz moderner  
 Gebäudesteuerung   
     Å    Ausbau der E-Mobilität in der kommunalen Infrastruktur   
     Å    Stªrkung regionaler Wertschºpfung   
     Å    Raus aus dem ¥l & Gasñ-Aktion in der Bevölkerung   
     Å    Verbesserungen der multimodalen Mobilitªtsangebote   
     Å    Attraktivierung des Rad- und Fußgängerverkehrs   
     Å    Nachhaltige ºffentliche Beschaffung   
     Å    Kommunales Abwasser: vom Energieverbraucher zur Rohstoff- und Energiequelle   
 
Die aktuelle Umsetzungsphase läuft bis zum 31.3.2025. In dieser Phase ist die Region damit   
beschäftigt, den aktuellen Stand der Klimaschutzsarbeit auf den Gemeinden abzufragen und   
Fahrpläne für die kommenden Jahre zu erstellen und Grundlagen für eine gemeinsame   
Klimaschutzarbeit zu schaffen.  Durch die Teilnahme am Förderprogramm KEM Regionen konnte 
die Region mit einem Eigenmittelanteil von ú 48.000 Fördermittel in der Höhe von ú 121.000 
aufgestellt werden. Diese stehen der Region für die Anstellung eines Modellregionsmanagers und 
für Umsetzung von Maßnahmen zur Verfügung.   
 
Um in die ächste dreijährige Weiterführung gehen zu können, muss die Region bis zum Oktober   
2024 einen Weiterführungsantrag beim Klima- und Energiefonds einreichen. Dieser beinhaltet 
wieder einen Umsetzungsplan mit mindestens 6 Themengebieten. Die geplanten Maßnahmen 
müssen eindeutig eine Steigerung der Region erkennen lassen. Inhaltlich können bereits 
bestehende Themen weitergeführt werden oder die Region widmet sich neuen Aufgaben.    
Die genaue Ausarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden bei mindestens einem   
Workshop durch den KEM Manager Herwig Kolar. Der erste Termin dazu findet am 14. Juni 2024 
in Gablitz statt.   

ANTRAG 
Der Gemeinderat möge folgende Beschlüsse fassen   
 
      1.    Beauftragung zur Erstellung einer Einreichung   
 
Der Verein Zukunftsraum Wienerwald erhält den Auftrag für die interessierten Gemeinden einen   
Weiterführungsantrag der KEM zu schreiben und die dafür notwendigen Besprechungen und   
Abstimmungen zu treffen. Für den Aufwand wird eine Arbeitszeit von 150 Stunden angenommen. 
Die Gesamtkosten von ú 5.250,-  werden auf die Gemeinden aliquot nach dem Einwohnerschlüssel  
aufgeteilt.   
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      2.    Teilnahme an de KEM   
 
Die Gemeinde beschließt den Verbleib (bzw. den Beitritt) im Verein Zukunftsraum Wienerwald und   
die (weiterführende) Teilnahme in der KEM Region. Voraussetzung ist eine positive Zusage durch 
den Klima-  und Energiefonds (voraussichtlich Dezember 2024) zu dem Weiterführungsantrag. Die   
Gemeinde bzw. deren Verterter:innen werden an der Antragstellung mitarbeiten und ihre Anliegen   
und Themen entsprechend einbringen. Die Gemeinde erklärt sich damit einverstanden, den 
Kofinanzierungsanteil für die KEM zu bezahlen. Dieser variiert je nach Anzahl der teilnehmenden 
Gemeinden und wird zwischen ú 0,50 und ú 0,60 pro Einwohner und Jahr betragen. (der endgültige 
Einwohnersatz ist von der Anzahl der teilnehmenden Gemeinden abhängig und muss in der 
Generalversammlung beschlossen werden)   
 
Der Maximal anfallende Betrag für die gesamte Weiterführungsphase (April 2025 ï  März 2028) 
für die Gemeinde Klosterneuburg betrªgt ú 17.899,20.  Das entspricht einem jährlich anfallenden   
Kofinanzierungsbeitrag von maximal ú 5.966,40.   
 

Wortmeldungen:  
Kellner, Steinbichler, Pokorny, Kasper  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Finanzen und Betriebe ï PANNOSCH STR Mag. Karl 

GR0622 Bedeckungsbeschlüsse 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  
 

SACHVERHALT 
In der 30. Sitzung des Stadtrates vom 07. Mai 2024 und in der 31. Sitzung des Stadtrates vom 11. 
Juni 2024 wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hinsichtlich Bedeckung dem Gemeinderat 
vorzulegen sind, da diese mit über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben verbunden sind:  
 

 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt angeführten Budgetüberschreitungen, über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben aus der 30. Sitzung des Stadtrates vom  
07. Mai 2024 und der 31. Sitzung des Stadtrates vom 11. Juni 2024. Die Bedeckung erfolgt wie 
angeführt. 

 
Wortmeldungen:  
Kasper, Pannosch, Kellner, Weinzinger, 
Seliger, Tauber, Kopetzky, Ritter, 
Steinbichler, Klinser  

Abstimmungsergebnis: 
8 Enthaltungen: Ritter, Seliger, Banner, 
Tauber, Wunderli, Klinser, Kellner, Keindl 
alle anderen dafür  
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Personal ï Recht ï Wohnen ï  Brunner STR Roman 

GR0623 Naturbestattungsanlage Feilerhöhe / paxnatura Naturbestattungs GmbH & Co 

KG: 1. Nachtrag zum Bestandvertrag und den āBesonderen   

Nutzungsbedingungenó zwischen den ¥Bf und der Stadtgemeinde 

 
Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
Im Jahr 2018 wurde die Dienstleistungskonzession betreffend die Naturbestattungsanlage 
Purkersdorf (in einem zweistufigen Vergabeverfahren) an die paxnatura vergeben und ein 
entsprechender Vertrag abgeschlossen.  
 
Als Grundlage für die Errichtung der Naturbestattungsanlage wurden im Zuge der Vergabe der 
Dienstleistung an die paxnatura ein Bestandvertrag sowie die Vereinbarung der āBesonderen 
Nutzungsbedingungenó zwischen der Stadtgemeinde und den ¥sterreichischen Bundesforsten 
hinsichtlich der Liegenschaft EZ 2662, KG 01906 Purkersdorf im Ausmaß von 15.450m² 
abgeschlossen.  
 
Diese beiden Vereinbarungen, welche als Bestandteil des Dienstleistungskonzessionsvertrages 
gelten, sollen nun ï rückwirkend ï abgeändert werden wie folgt.  
 
Festgehalten wird, dass die Änderungen keine finanziellen Auswirkungen auf die Stadtgemeinde 
haben, da die Vorschreibung von Seiten der Stadtgemeinde an die paxnatura weiterverrechnet bzw. 
auf direktem Wege von dieser an die Bundesforste beglichen wird.  
 
Die Reduktion des jährlichen Grundentgelts sowie des jährlichen Entgeltes für die Optionsfläche 
und des umsatzabhängigen Entgelts war ein Verhandlungsergebnis zwischen der paxnatura und 
den Bundesforsten um den Betrieb der Naturbestattungsanlage wettbewerbsfähig halten zu können 
und um die urspr¿nglich in den āBesonderen Nutzungsbedingungenó festgehaltene 
Wettbewerbsklausel abzuändern.  

ANTRAG  
Der Gemeinderat stimmt dem 1. Nachtrag zum Bestandvertrag sowie zu den āBesonderen 
Nutzungsbedingungenó betreffend die Liegenschaft EZ 2662, KG 01906 Purkersdorf zu.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE: 1. Nachtrag zum Bestandvertrag + zu den āBesonderen Nutzungsbedingungenó (ÖBf) 
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GR0624 Finanzierungs- und Abwicklungsvereinbarung zum Projekt Strukturierung  

und Durchgängigkeit Wienfluss (GR0599 vom 19.03.2024) 

 
Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 

In der 20. Sitzung des Gemeinderates am 19.03.2024 wurde unter GR0599 ein Projekt zur 

Strukturierung und Durchgängigkeit des Wienflusses beschlossen. Das Projekt inkl. (Grob-

)Kostenschätzung wurde im Rahmen dieses Beschlusses vorgestellt. Der Gemeinderat hat im 

Zuge dessen auch zugestimmt, dass die Stadtgemeinde die Projektträgerrolle übernimmt um 

mögliche Förderungen als Förderwerber einholen zu können. Als Basis für das Projekt sollte 

zwischen den Projektpartnern eine Finanzierungs-, Abwicklungs- und Erhaltungsvereinbarung 

abgeschlossen werden, welche nun vorerst als Finanzierungs- und Abwicklungsvereinbarung zur 

Beschlussfassung vorliegt. Eine weitere Vereinbarung die Erhaltung der Anlage betreffend wird in 

weiterer Folge zur Beschlussfassung vorgelegt.    

 

Kurzinformation:  

¶ Die Stadtgemeinde tritt im Außen als Projektträger und Förderwerber auf.  

¶ Sämtliche operative Tätigkeiten werden von den ÖBf übernommen.  

¶ Die geschªtzten Projektkosten betragen ca. ú 2.500.000,00 brutto, welche finanziert 

werden. Der Gemeinderat hat einer Projektbeteiligung von Seiten der Stadtgemeinde in 

Hºhe von ú 25.000,- bereits zugestimmt.   

¶ Die ÖBf AG wird die Stadtgemeinde Purkersdorf sowie die Stadt Wien in vierteljährlichen 

Besprechungen über den Stand des Projekts informieren. 

¶ Als Ansprechperson von Seiten der Stadtgemeinde wird genannt: DI Gilbert Saxl.  

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der beiliegenden Finanzierungs- und Abwicklungsvereinbarung zum 
Projekt āWiederherstellung der Durchgªngigkeit und der Strukturierung des Wienflussesó zwischen 
der Stadtgemeinde, den ÖBf sowie der Stadt Wien zu.  
 

Wortmeldungen:  
Baum, Steinbichler, Oppitz  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE: Finanzierungs- und Abwicklungsvertrag  
 

Finanzierungs -  und Abwicklungsvertrag  

zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit und der Strukturierung  

des Wienflusseses zwischen dem Wienerwaldsee (Fkm 23,788) und der  

Stadtgrenze (Fkm 16,185)  

abgeschlossen zwische n der  

Österreichischen Bundesforste AG , FN 154148p, 3002 Purkersdorf,  

Pummergasse 10 ï12, kurz Ă¥Bf AGñ genannt, der 

Stadtgemeinde Purkersdorf , 3002 Purkersdorf, Hauptplatz 2,  

kurz ĂStadtgemeinde Purkersdorfñ genannt, und der 

Stadt Wien ï MA 45 Wiener Gew ässer,  .........,  kurz ĂStadt Wienñ genannt: 

 

1.  Präambel  

1.1.  Die ezb -TB Zauner GmbH hat im Auftrag der ÖBf AG die Machbarkeitsstudie zur 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit und der Strukturierung des Wienflusses (kurz 

ĂMachbarkeitsstudieñ) erstellt. Die Kosten der Studie wurde je zur Hälfte von der ÖBf 

AG und der Stadt Wien getragen. Das Projektgebiet der Machbarkeitsstudie erstreckt 

sich bezogen auf den Wienfluss zwischen Fkm 16,185 und Fkm 23,788. Die 

Machbarkeitsstudie samt allen darin angeführten Beilagen i st diesem Vertrag als 

Beilage ./A angeschlossen.  

1.2.  Die in der Machbarkeitsstudie unter Punkt 8 angeführte Grobkostenschätzung für die 

Umsetzung der in Punkt 7 der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Maßnahmen 

wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst. Die aktualisierte Grobkostenschätzung 

ist diesem Vertrag als Beilage ./B angeschlossen. Die geschätzten Projektkosten 

betragen demnach ca. EUR 2.500.000,00 brutto.  

1.3.  Die Vertragspartner beabsichtigen, die Maßnahmen im Rahmen eines gemeinsamen 

Projektes umzusetze n.  

1.4.  Dieser Vertrag regelt die Voraussetzungen, unter denen die Maßnahmen umgesetzt 

werden sollen, die Aufteilung der mit der Umsetzung verbundenen Aufgaben, Kosten 

und sonstigen Beiträge sowie die Grundinanspruchnahmen durch die Maßnahmen.  

2.  Kostentragung  

2.1.  Die  ÖBf AG verpflichtet sich, EUR 120.000,00 brutto zu den Projektkosten beizutragen. 

Darin enthalten sind die von der ÖBf AG bereits bezahlen Kosten der Machbarkeitsstudie 

in Höhe von EUR 14.200,00 brutto, sodass bei Vertragsabschluss noch ein 

Kostenbeitrag von EUR 105.800,00 brutto offen ist.  

2.2.  Die Stadt Wien verpflichtet sich, zusätzlich zu den von ihr bereits getragenen Kosten 

für die Machbarkeitsstudie, bis zu EUR 790.000,00 brutto zu den Projektkosten 

beizutragen. Sofern das Projekt vom Land NÖ nach dem Um weltförderungsgesetz 
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gefördert wird, reduziert sich der von der Stadt Wien zu leistende Kostenbeitrag 

entsprechend der Höhe dieser Förderung.  

2.3.  Die Stadtgemeinde Purkersdorf beteiligt sich an dem Projekt mit einem Maximalbetrag 

in Höhe von EUR 25.000, -  gemä ß Gemeinderatsbeschluss GR0599 vom 19.03.2024.  

2.4.  Die Bezahlung der Kostenbeiträge gemäß 2.1. und 2.2. erfolgt an die Stadtgemeinde 

Purkersdorf auf das gemäß Punkt 3.2. einzurichtende Projektkonto in Teilbeträgen von 

nicht kleiner als EUR 20.000,00 brutto na ch Maßgabe des Finanzierungsbedarfs binnen 

14 Tagen nach Rechnungslegung durch Überweisung auf das in der Rechnung 

angegebene Bankkonto. Festgehalten wird in diesem Zusammenhang, dass die 

Projektkosten voraussichtlich zunächst von der Förderstelle (siehe P unkt 2.5.) getragen 

werden. Diese bezahlt zunächst die eingereichten Rechnungen und verrechnet danach 

die von der Förderung nicht abgedeckten Teilbeträge an die Stadtgemeinde 

Purkersdorf.  

2.5.  Nach derzeitigem Planungsstand werden die restlichen Projektkosten i nsbesondere 

durch eine Förderung des Bundes nach dem Umweltförderungsgesetz (ca. 

EUR 1.500.000,00 brutto), einen Beitrag des NÖ Landesfischereiverbandes (ca. 

EUR 60.000,00 brutto) und einen Beitrag des Fischereirevierverbandes (ca. 

EUR 30.000,00 brutto) ab gedeckt. Eine Umsetzung des Projekts erfolgt nur, wenn die 

Gesamtkosten des Projekts zuzüglich 10% Reserve durch verbindliche Förder -  oder 

Beitragszusagen vollständig finanziert sind.  

2.6.  Voraussetzung für eine Förderzusage ist ein behördlich rechtskräftig be willigtes Projekt. 

Die für Erlangung dieser Bewilligung entstehenden Kosten (Einreichplanung, 

Einreichung) in Höhe von ca. EUR 70.000,00 brutto werden je zur Hälfte von der ÖBf 

AG und der Stadt Wien vorfinanziert. Sollte das Projekt nicht umgesetzt werden,  werden 

diese Kosten ebenso wie die Kosten für die Machbarkeitsstudie endgültig von der ÖBf 

AG und der Stadt Wien getragen. Ihnen stehen in diesem Fall gemeinsam auch die 

Werknutzungsrechte an diesen Unterlagen zu.  

2.7.  Festgehalten wird, dass die internen Kost en der Vertragspartner, wie Personal -  und 

Bürokosten, von diesen jeweils selbst getragen werden. Diese Kosten sind in den in 

1.2. angeführten Projektkosten nicht berücksichtigt.  

3.  Projektabwicklung  

3.1.  Projektträger und Förderwerber ist die Stadtgemeinde Purkers dorf. Sie wird daher 

insbesondere als Konsenswerberin in den behördlichen Verfahren, als Antragstellerin in 

Förderverfahren und als Auftraggeberin bei der Vergabe von projektbezogenen 

Aufträgen an Dritte auftreten.  

3.2.  Die Stadtgemeinde Purkersdorf wird ein Pr ojektkonto auf ihren Namen eröffnen, über 

das der gesamte projektbezogene Zahlungsverkehr abgewickelt wird.  

3.3.  Die operative Abwicklung des Projekts erfolgt durch die ÖBf AG. Diese übernimmt somit 

die Projektleitung und das Projektmanagement. Sie bereitet ins besondere 

Behördeneinreichungen vor, führt Ausschreibungen durch, führt Behörden -  und 

Vertragsverhandlungen und führt auch sonst alle zur Umsetzung des Projekts 

notwendige Tätigkeiten, wie z.B. Fördereinreichungen, Rechnungsprüfungen, 

Überwachungsaufgaben,  Öffentlichkeitsarbeit etc. durch. Sie handelt dabei im Namen 
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und auf Rechnung der Stadtgemeinde Purkersdorf.  

3.4.  Die Stadtgemeinde Purkersdorf erteil der ÖBf AG, vertreten durch die in Punkt 3.8. a) 

angeführte Ansprechperson die Vollmacht, im Rahmen des Proj ekts in ihrem Namen und 

auf ihre Rechnung zu handeln und sie zu vertreten. Im Innenverhältnis bedürfen alle 

Handlungen, die eine finanzielle Vorausleistung der Stadtgemeinde Purkersdorf und 

damit auch eine vorübergehende, den Maximalbetrag der Stadtgemeind e in Höhe von 

EUR 25.000, -  (gem. Pkt. 2.3.) übersteigende Zahlung zur Folge haben, die Zustimmung 

der Stadtgemeinde Purkersdorf. Die Stadtgemeinde Purkersdorf wird bei Bedarf von der 

ÖBf AG im Rahmen des Projekts vorgelegte Anträge, Aufträge, Verträge und sonstige 

Schriftstücke unterfertigen. Auf Verlangen der ÖBf AG wird die Stadtgemeinde 

Purkersdorf eine gesonderte Vollmacht, etwa zur Vorlage an Behörden, ausstellen und 

der ÖBf AG übergeben.  

3.5.  Die Stadt Wien übernimmt keine operativen Aufgaben bei der Umset zung des Projekts.  

3.6.  Die ÖBf AG wird die Stadtgemeinde Purkersdorf sowie die Stadt Wien in vierteljährlichen 

Besprechungen über den Stand des Projekts informieren. Die Einladungen zu diesen 

Besprechungen erfolgen durch die ÖBf AG schriftlich zumindest 14 Tag e im Vorhinein, 

wobei Email ausreichend ist.  

3.7.  Über Aufforderung hat die ÖBf AG der Stadtgemeinde Purkersdorf sowie der Stadt Wien 

auch außerhalb der vierteljährlichen Besprechungen Auskünfte über den Projektstand 

zu erteilen. Die Stadtgemeinde Purkersdorf u nd die Stadt Wien sind berechtigt, zu den 

üblichen Geschäftszeiten in alle Projektunterlagen Einsicht zu nehmen.  

3.8.  Als Ansprechperson für die Abwicklung des Projekts nominieren die Vertragspartner:  

(a)  ÖBf AG:    

DI Arnold Reichl  

Mobil: 0043 664 883 26 999  

E-Mail : arnold.reichl@bundesforste.at  

(b)  Stadtgemeinde Purkersdorf:  

DI Gilbert Saxl  

Mobil: 0043 2231 63601 -252  

E-Mail: g.saxl@purkersdorf.at   

(c)  Stadt Wien:  

DI Dr. Thomas Ofenböck  

Mobil: 0043 676 8118 96596  

E-Mail: thomas. ofenboeck@wien.gv.at  

Der Wechsel einer Ansprechperson ist den anderen Vertragspartnern umgehend 

schriftlich mitzuteilen, wobei E -Mail ausreicht.  

4.  Grundnutzungen  

4.1.  Die Vertragspartner stellen ihre betroffenen Grundflächen ohne weiteres Entgelt für die 

im Rahme n des Projekts umzusetzenden Maßnahmen zur Verfügung.  

5.  Vertraulichkeit  

5.1.  Die Vertragspartner verpflichten sich zur Vertraulichkeit. Unterlagen und sonstige 

mailto:g.saxl@purkersdorf.at
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Informationen im Zusammenhang mit dem Projekt dürfen nur für den dazu bestimmten 

Zweck verwendet werden  und nicht an Dritte weitergegeben werden. Davon 

ausgenommen ist die Weitergabe an Personen, die einer beruflichen 

Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen, die Offenlegungen in Verfahren vor 

Verwaltungsbehörden oder Gerichten, die Weitergabe an konzernv erbundene 

Unternehmen und Mitarbeiter, die ebenfalls einer Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 

Darüber hinaus haben die Vertragspartner auch sonstige Umstände und Informationen, 

die ihnen im Rahmen der Kooperation bekannt werden geheim zu halten und nich t an 

Dritte weiterzugeben.  

6.  Haftung  

6.1.  Die Vertragspartner haften, ausgenommen bei Personenschäden, ausschließlich für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

7.  Sonstige Bestimmungen  

7.1.  Bis zur schriftlichen Bekanntgabe einer anderen Adresse gelten Zustellungen an die in  

der Präambel angeführte Anschriften den Vertragspartnern als zugekommen.  

7.2.  Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag einschließlich seiner Anlagen, welche 

einen integrierten Bestandteil dieses Vertrages bilden, bedürfen der Schriftform. Es 

bestehen kein e Nebenabreden.  

7.3.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig, unwirksam oder 

undurchsetzbar sein, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen 

Vertragsbestimmungen. Die nichtige, unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung 

gilt automatisch als du rch diejenige gültige, wirksame und durchsetzbare Bestimmung 

ersetzt, die dem von den Partnern mit der nichtigen, unwirksamen oder 

undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.  

7.4.  Für diesen Vertrag gilt Österreichisches Recht unter Ausschlu ss von 

Verweisungsnormen.  

7.5.  Jeder Vertragspartner erhält eine Gleichschrift dieses Vertrags.  

 

Ort und Datum  

 

 

__________________  ____________________    _________________  
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GR0625   Fläche zur Errichtung einer Kläranlage in Purkersdorf ï Optionsvertrag mit 

den Bundesforsten (BERICHT)  

Berichterstatter:  BRUNNER STR Roman 
 
Hinsichtlich der Überlegungen zur Errichtung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) in 
Purkersdorf im Bereich Wurzbachgasse ï Einfahrtsportal Wienerwaldtunnel, soll nun eine 
Optionsvereinbarung mit den ÖBf für eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 584/1, EZ 2418, KG 
Purkersdorf, im Ausmaß von rd. 3.000m² abgeschlossen werden. Mit dieser Vereinbarung soll der 
Stadtgemeinde von Seiten der Bundesforste die zeitlich befristete Option für den Abschluss eines 
Baupachtvertrages für die genannte - und im Lageplan dargestellte - Fläche ermöglicht werden.  
Optionsende: 31.12.2030 
 
Für eine mögliche Errichtung der Kläranlage wurden im Vorfeld bereits folgende Beschlüsse 
gefasst: Im Stadtrat am 12.09.2023 wurde die Beauftragung einer Grundlagenermittlung zur 
Entscheidungsfindung bezüglich des Neubaus einer Kläranlage für die Gemeinde beschlossen. Im 
Anschluss daran wurde in der Novembersitzung eine Machbarkeitsstudie bzw. die 
Probenentnahme und Analyse des Schmutzwassers beauftragt.  
 
Sollte die Stadtgemeinde die Kläranlage errichten und die Option in Anspruch nehmen, tritt der 
Baupachtvertrag in Kraft und die Stadtgemeinde wird vom Optionsberechtigten zum Pächter.  
 
Kosten Optionsvertrag:  
Einmaliges Aufwandentgelt: ú 500,- zzgl. USt.  
Jªhrliches Optionsentgelt: ú 1.100,- zzgl. USt. (wertgesichert)  
Bedeckung: 1/851000-700200 
 
(Vorläufige) Kosten Baupachtvertrag, im Falle der Optionsausübung:  
Jªhrliches Entgelt: ú 7,- / m² (rd. 3.000m²) zzgl. USt.  
Bedeckung: 1/851000-700200 
 
Jªhrliches Entgelt f¿r die StraÇennutzung: ú 250,- zzgl. USt.  
Bedeckung: 1/612000-728120 
 
Einmaliges Entgelt f¿r die Vertragserrichtung: ú 1.000,- zzgl. USt.  
Bedeckung: 1/010000-640000 
 
Alle Beträge sind wertgesichert.  
 
Der Stadtrat hat dem Abschluss des Optionsvertrages unter der Voraussetzung eines neuerlichen 
Gesprächs mit den Bundesforsten zum Thema: Entgelt pro m² versiegelter Fläche 
(Baupachtvertrag) zugestimmt.  
  

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. Neu verhandelte Parameter im Baupachtvertrag 
werden neuerlich beschlossen bzw. wird darüber berichtet.   
 

Wortmeldungen:  
Steinbichler  

Zur Kenntnis genommen: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen  

 
Beilagen: Optionsvertrag / Baupachtvertrag / Lageplan  
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GR0626    Ansuchen um Nutzungsberechtigung: Gedichte von Hildegard Jone 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
Fr. Dr. Catherine NOLAN, eine Musikwissenschafterin und Professorin für Musik an der University 
of Western Ontario in Kanada, hat im März 2024 schriftlich um die Nutzungsrechte von Hildegard-
Jone-Gedichten angesucht. Dr. Nolan möchte ein Buch veröffentlichen und hat dazu folgende 
Informationen übermittelt:  
 
Auszug aus dem E-Mail von Dr. Nolan:  
 
Ihr Name wurde mir von Dr. Simon Obert, dem Kurator der Sammlung Hildegard Jone in der Paul Sacher 
Stiftung in Basel, Schweiz, mitgeteilt.  
  
Ich bin Musikwissenschaftlerin und Professorin für Musik an der University of Western Ontario in Kanada. 
Ich werde ein Buch beim Verlag Routledge, einem führenden Verlag für wissenschaftliche Bücher, in der 
Reihe Ashgate Studies in Theory and Analysis of Music after 1900 veröffentlichen, zusammen mit der 
Herausgeberin der Reihe, Judith Lochhead. Es wird ein Buch über die späte Vokalmusik des 
österreichischen Komponisten Anton Webern sein. Seine späte Vokalkompositionen sind allesamt 
Vertonungen von Texten der Dichterin Hildegard Jone, einer Dichterin und Malerin, die in Purkersdorf lebte 
und dort 1963 starb. Webern ist als Komponist weltberühmt, aber über die Bedeutung von Hildegard Jone in 
seiner späten Vokalmusik ist wenig geschrieben worden. 
  
Soweit ich weiß, besitzt die Stadt Purkersdorf die Urheberrechte an den Gedichten von Hildegard Jone, von 
denen die meisten in der Paul Sacher Stiftung in Basel, Schweiz, aufbewahrt werden, und ich schreibe, um 
die Erlaubnis zu bitten, die 16 Gedichte von Jone wiederzugeben, die Webern vertont hat. Ich bin mit den 
Gedichten vertraut, weil ich sie in den veröffentlichten Partituren der Webern-Werke studiert habe, und ich 
habe sie letztes Jahr in der Paul Sacher Stiftung genau studiert. Die Aufnahme aller von Webern vertonten 
Gedichte von Hildegard Jone wird ein sehr wichtiger Bestandteil des Buches sein, das ich schreibe. Ich 
werde mich gerne bei der Stadt Purkersdorf für die Erlaubnis bedanken, sie aufnehmen zu dürfen. 
  
Mit besten Grüßen, 
Dr. Catherine Nolan 
  
Catherine Nolan, PhD 
Professor of Music Theory 
Department of Music Research and Composition 
University of Western Ontario  

 
In weiterer Folge hat Dr. Nolan mitgeteilt, dass die Auflage 300 Stück (Erstveröffentlichung 80 
Stück) umfasst und, dass es auch eine E-Book-Version geben wird. Zudem hat Dr. Nolan 
Folgendes angefragt:  
 
Zusätzlich zu den 16 von Anton Webern vertonten Gedichten von Hildegard Jone möchte ich zwei weitere 
Gedichte von Jone drucken, die sich in der Jone-Sammlung der Paul Sacher Stiftung (in Basel, Schweiz) 
befinden. Ich habe die beiden Gedichte dieser Nachricht beigefügt (als Ergänzung).   
 

Die Nutzungsrechte dieser beiden Gedichte konnten bisher noch nicht abgeklärt werden und 
werden als Beilage ergänzt.  
 
Von Seiten der Stadtgemeinde wurde mit der āLiterar Mechanaó (Wahrnehmungsgesellschaft f¿r 
Urheberrechte Ges.m.b.H.) Kontakt aufgenommen um Vertragliches abzuklären. 
 
Es liegt nun am Gemeinderat der Stadtgemeinde dem Druck der Gedichte zuzustimmen und damit 
eine Nutzung zu genehmigen. Der Gemeinderat kann hierfür auch Kosten in Rechnung stellen ï die 
beigefügte Nutzungsvereinbarung beinhaltet eine kostenfreie Nutzung der Gedichte.  
 

ANTRAG 
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Der Gemeinderat stimmt der Vereinbarung zur kostenfreien Nutzung der 16 Gedichte von 
Hildegard Jone wie im Sachverhalt beschrieben zu. Zusätzlich stimmt der Gemeinderat der 
Nutzung von zwei weiteren Gedichten von Hildegard Jone (siehe Anhang) zu, wobei noch nicht 
endgültig abgeklärt ist, ob die Nutzungsrechte dieser beiden Gedichte auch der Stadtgemeinde 
gehören.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGEN: Nutzungsvereinbarung und Ergänzung zur Vereinbarung betreffend die Nutzung von 
zwei weiteren Gedichten, deren Nutzungsrechte noch abgeklärt werden.  
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Ergänzt wird diese Vereinbarung um diese beiden Gedichte von Hildegard Jone, sofern die 
Nutzungsrechte bei der Stadtgemeinde Purkersdorf liegen:  
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GR0627    Verwendung des Stadtwappens  

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
Seit dem Jahr 2001 bestehen, neben der gesetzlichen Regelung in der NÖ Gemeindeordnung 
auch Richtlinien zur Nutzung des Stadtwappens. Demnach obliegt dem Gemeinderat die 
Genehmigung des Gebrauchs, sofern das Ansehen der Stadtgemeinde damit gefördert werden 
kann. Auch ein Widerruf der Nutzung kann durch den Gemeinderat erfolgen.  
 

a) Von Seiten der Privatbrauerei Gablitzer wurde angesucht das Wappen der Stadtgemeinde 

Purkersdorf für das Bier URPUR ï Purkersdorfer Stadtbier ï auf den Flaschen und damit 

in Verbindung stehenden Artikeln (Bierdeckel etc.) abzudrucken.  

 

 
 

b) Die Website www.purkersdorf-online.at verwendet seit vielen Jahres das Wappen der 

Stadtgemeinde Purkersdorf an prominenter Stelle (Beschluss GR Jahr 2001). Mitunter 

entsteht dadurch für die Besucher dieser Seite der Eindruck, dass es sich die Homepage 

der Stadtverwaltung handelt. Da die Seite zudem einige nicht mehr aktuelle Angaben 

enthält, kommt es bei der Stadtverwaltung immer wieder zu Beschwerden. Die Inhalte der 

Website sorgen bei den Bürgerinnen und Bürgern für Verwirrung. Herr Bürgmann, der 

Betreiber der Website wurde bereits schriftlich und mündlich darauf hingewiesen. Nunmehr 

hat, nach der Sitzung des Rechtsausschusses, ein Gespräch mit Hrn. Bürgmann 

stattgefunden und man konnte sich auf eine für alle zufriedenstellende Vorgehensweise 

einigen. Das Recht zur Nutzung des Wappens soll daher vorerst aufrecht bleiben.   

ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt die Nutzung des Stadtwappens für das URPUR-Bier ï Purkersdorfer 
Stadtbier ï der Privatbrauerei Gablitzer. Zudem bleibt das Nutzungsrecht für den ĂVerein der 
Freundinnen und Freunde von Purkersdorf-Onlineñ, ZVR-Zahl: 517204974, vorerst aufrecht.  
 

Wortmeldungen:  
Frotz, Steinbichler und Kopetzky zur Seite 
āPurkersdorf-onlineó  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
  

http://www.purkersdorf-online.at/
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GR0628    WIPUR: Klarstellung zu Mietverträgen WIPUR GmbH /Stadtgemeinde  

      Purkersdorf 

 
Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
Bei den in der Anlage angeführten Mietverträgen müssen betreffend die seitens der Stadtgemeinde 
Purkersdorf geleisteten Hauptmietzinse deutliche Klarstellungen insofern getroffen werden, als 
diese Hauptmietzinse als Mietzinsvorauszahlungen für die gesamte Nutzungs-/Mietdauer des 
Objekts anzusehen sind. 
 
Beilage zu diesem Tagesordnungspunkt: 

¶ Klarstellung zu Mietverträgen 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Klarstellung zu Mietverträgen gemäß Sachverhalt zu. 
 

 
 

Klarstellung  
 

zu den nachfolgend angeführten Mietverträgen, die zwischen der Stadtgemeinde  

Purkersdorf und der WIPUR GmbH abgeschlossen wurden:  

 

Mietvertrag Ki ndergarten I, Wintergasse 46, 3002 Purkersdorf:  

Betreffend den zwischen der Stadtgemeinde Purkersdorf und der WIPUR  

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf am 25.06.2008 bezüglich der Anmietung des  

Kindergartengebäudes samt Außenanlagen auf dem Grundstüc k Nr. 605/3 der EZ 2600  

der KG 01906 Purkersdorf, mit der Postadresse Wintergasse 46, 3002 Purkersdorf,  

abgeschlossenen Mietvertrag wird folgende Klarstellung einvernehmlich festgelegt:  

 

Der während der Finanzierungszeit des Objekts seitens der Stadtgemein de Purkersdorf  

geleistete Hauptmietzins ist als Mietzinsvorauszahlung für die gesamte Nutzungs -  

/Mietdauer des Objekts anzusehen.  

 

Mietvertrag Kindergarten III, Franz Ruhm - Gasse 7, 3002 Purkersdorf:  

Betreffend den zwischen der Stadtgemeinde Purkersdorf und  der WIPUR  

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf am 03.12.2009 bezüglich der Anmietung des  

Grundstücks Nr. 281/65 der KG 01906 Purkersdorf und des darauf befindlichen  

Gebäudes, mit der Postadresse Franz Ruhm -Gasse 7, 3002 Purkersdorf, abgeschlossenen  

Mietvertrag wird folgende Klarstellung einvernehmlich festgelegt:  

 

Der während der Finanzierungszeit des Objekts seitens der Stadtgemeinde Purkersdorf  

geleistete Hauptmietzins ist als Mietzinsvorauszahlung für die gesamte Nutzungs -  

/Mietdauer des Objekts an zusehen.  

 

Mietvertrag Kindergarten II - I, Bad Säckingen - Straße 7, 3002 Purkersdorf:  

Betreffend den zwischen der Stadtgemeinde Purkersdorf und der WIPUR  

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf am 12.12.2007 bezüglich der Anmietung der  

Grundstücke Nr. 541/8  und Nr. 541/12 der KG 01906 Purkersdorf und des darauf  

befindlichen Gebäudes, mit der Postadresse Bad Säckingen -Straße 7, 3002 Purkersdorf,  

abgeschlossenen Mietvertrag wird folgende Klarstellung einvernehmlich festgelegt:  

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
1e Enthaltung: Baum  
Alle anderen dafür  
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Der während der Finanzierungszei t des Objekts seitens der Stadtgemeinde Purkersdorf  

geleistete Hauptmietzins ist als Mietzinsvorauszahlung für die gesamte Nutzungs -  

/Mietdauer des Objekts anzusehen.  

 

Mietvertrag Kindergarten II - II, Bad Säckingen - Straße 3, 3002 Purkersdorf:  

Betreffend den  zwischen der Stadtgemeinde Purkersdorf und der WIPUR  

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf am 26.03.2015 bezüglich der Anmietung der  

auf den Grundstücken Nr. 541/9 und Nr. .47 der KG 01906 Purkersdorf befindlichen  

Gebäude samt Außenanlagen, mit der Po stadresse Bad Säckingen -Straße 3, 3002  

Purkersdorf, abgeschlossenen Mietvertrag wird folgende Klarstellung einvernehmlich  

festgelegt:  

 

Der während der Finanzierungszeit des Objekts seitens der Stadtgemeinde Purkersdorf  

geleistete Hauptmietzins ist als Miet zinsvorauszahlung für die gesamte Nutzungs -  

/Mietdauer des Objekts anzusehen.  

 
Purkersdorf, am 19.06.2024  

 

Bürgermeister    Stadtrat  

 

 

 

      Gemeinderat   Gemeinderat  
 

 

WIPUR Wirtschaftsbetriebe  

der Stadt Purkersdorf GmbH  

 

Genehmigt in der Sitzung des Ge meinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am  

18.06.2024.  
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GR0629    Grundabtretung Sagbergstraße (ON 31 b und c, 33): Parzelle Nr. 422/37, EZ 437   

an Parzelle Nr. 442/1, EZ 2245 (ÖG) ï Kundmachung 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
Im Zuge einer Grundteilung der Parzellen Nr. 442/1, 442/36, 442/37 und 442/242, KG 01906 
Purkersdorf gem. § 10 der NÖ Bauordnung 2014 wurde per Bescheid die Verpflichtung zur 
Grundabtretung gem. § 12 Abs. 1 Z 1 der NÖ Bauordnung 2014 aufgetragen. Demgemäß sind die 
Eigentümer einer Liegenschaft verpflichtet, Grundflächen, die zwischen den Straßenfluchtlinien 
liegen und nicht mit einem Gebäudeteil bebaut sind, in das öffentliche Gut der Gemeinde 
abzutreten, wenn die Änderung von Grundstücksgrenzen (§ 10) angezeigt wird.  
 
Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Purkersdorf lag zum Antragszeitpunkt 
der Grundteilung am 27.02.2023 eine Fläche von 14m² der Parzelle 442/37 zwischen den 
Straßenfluchtlinien und diese Fläche ist daher an das öffentliche Gut abzutreten. Im Teilungsplan 
der Fa. Koller ZT GmbH vom 22.02.2023, GZ 7456/23 ist diese Abtretung der Grundfläche im 
Ausmaß von 14m² enthalten.  

ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt die Abtretung der Grundfläche im Ausmaß von 14m² an das öffentliche 
Gut zur Kenntnis und stimmt folgender Kundmachung zu:  
 

KUNDMACHUNG 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in der Sitzung am 

18.06.2024 (Punkt GR0629) folgenden Beschluss gefasst: 

 

Übernahme in das öffentliche Gut in der KG 01906 Purkersdorf 

Aufgrund des Teilungsplanes der Vermessung Koller ZT GmbH. vom 22.02.2023, GZ 7456/23, 

wird die Teilfläche 2 im Ausmaß von 14 m² aus der Parzelle Nr. 442/37, inne liegend in der 

Einlagezahl 437, abgetrennt und mit der Parzelle Nr. 442/1, inne liegend in der Einlagezahl 2245, 

alle KG 01906 Purkersdorf, vereinigt. 

Die Teilfläche 2 mit 14 m² wird als öffentliches Gut gewidmet. 

Gegen eine Verbücherung besteht kein Einwand.  

 
 

Der Bürgermeister 
 

Ing. Stefan Steinbichler 
 

 

Angeschlagen am:   

Abgenommen am:  

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0630    Vereinbarung Wiener Straße 87 gem. STR1168 vom 12.03.2024 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
In seiner Märzsitzung hat der Stadtrat der Verbreiterung des Gehsteiges im Bereich Wiener 
Straße 87 / Kreuzung Zufahrtsweg (ÖBf AG) zugestimmt und im Zuge dessen eine Vereinbarung 
mit dem Grundeigentümer der Liegenschaft Wiener Str. 87 beauftragt. Die Vereinbarung liegt nun 
vor. In weiterer Folge wird ein Teilungsplan in Auftrag gegeben. Es handelt sich um eine 
Abtretungsfläche im Ausmaß von rd. 2m².  
 

VEREINBARUNG 
zwischen der STADTGEMEINDE PURKERSDORF, vertreten durch BGM Ing. Stefan Steinbichler 

und 
Hrn. Martin PAWELETZ, Wiener Straße 87, 3002 Purkersdorf 

gem. STR-Beschluss STR1168 vom 12.03.2024 
 

Rechtsverhältnis und Präambel 
 

Martin PAWELETZ ist Alleineigentümer des Grundstücks Nr. 167/8 der KG Purkersdorf. Dieses Grundstück 
grenzt an die Wegparzelle, Grundstück Nr. 176/3 der Österreichischen Bundesforste sowie an das öffentliche 
Gut der Stadtgemeinde Purkersdorf, Grundstücks Nr. 614/13, KG Purkersdorf.   
Im Kreuzungsbereich zwischen Wiener Straße 87 (GStNr. 167/8) und dem Zufahrtsweg zum Wienfluss 
(Grenzweg) befindet sich ein Gehsteig mit einer Breite von rd. 0,5m. Eine Verbreiterung des Gehsteiges auf 
rd. 1,5m ist geplant. Zur Verbreiterung dieses Gehsteiges im Kreuzungsbereich Wiener Straße 87 / Ecke 
Zufahrtsweg zum Wienfluss (Grenzweg), ist Hr. Paweletz bereit eine Teilfläche im Ausmaß von rd. 2m² an 
die Stadtgemeinde abzutreten. Diese Teilfläche bzw. das Trennstück der Liegenschaft Nr. 167/8 soll unter 
Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 614/13 in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Purkersdorf 
abgetreten werden.  

Vertragsgegenstand und Abtretung 
 

Martin Paweletz und die Stadtgemeinde Purkersdorf vereinbaren, dass Vertragsgegenstand ein gemäß 
einem noch zu beauftragenden Teilungsplan festgelegtes Trennstück des Grundstücks Nr. 167/8 im Ausmaß 
von rd. 2 m² ist. Herr Paweletz übereignet und übergibt das genannte Trennstück in das Eigentum der 
Stadtgemeinde Purkersdorf als Verwalterin des öffentlichen Gutes, die das Trennstück im Ausmaß von rd. 2 
m² (gem. noch zu beauftragendem Teilungsplan) übernimmt.  
 
Die tatsächliche Übergabe und Übernahme des Trennstücks in den Besitz und Genuss der Übernehmerin 
erfolgt nach Versetzung bzw. Neuerrichtung der Einfriedungsmauer samt Eingangstor und 
Elektroanschlusskasten der Wienenergie samt Leitungen auf Kosten der Stadtgemeinde Purkersdorf.  

 
Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren 

 
Die mit der Durchführung und Grundbuchseintragung dieses Vertrages verbundenen Kosten, Gebühren, 
Grunderwerbssteuern und Gerichtsgebühren für die Grundbuchseintragung trägt die Stadtgemeinde 
Purkersdorf. Ebenso wie die bereits erwähnten Kosten der Versetzung bzw. Neuerrichtung der 
Einfriedungsmauer samt Eingangstor sowie jene der Versetzung des Elektroanschlusskastens der 
Wienenergie samt Verlegung der Leitungen.  

 
Verbücherungserklärung 

 
Martin Paweletz erteilt die Einwilligung, dass im Grundbuch über die die KG 01906 Purkersdorf des gem. 
des noch zu beauftragenden Teilungsplanes festgelegte Trennstück  in das öffentliche Gut der 
Stadtgemeinde Purkersdorf abgeschrieben werden kann.  

Vollmacht 
 

Beide Vertragsparteien beauftragen und bevollmächtigen Dr. Günther Fuchs, öffentlicher Notar, in ihrem 
Namen allfällige Nachträge und Ergänzungen dieses Vertrages nach entsprechender Verständigung der 
Parteien zu fertigen, soweit diese zur grundbücherlichen Durchführung erforderlich sind. Diese Vollmacht 
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umfasst insbesondere eine Vollmacht zur Selbstberechnung der Verkehrssteuern und Gebühren und eine 
Vollmacht zur Antragstellung beim Grundbuch.  
 
 
Purkersdorf, am ______________________ 
 
 
  ____________________________________   _________________________________ 
 
 
STR1168 vom 03.12.2024 
GR0630 vom 18.06.2024 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Vereinbarung und einer Beauftragung zur Erstellung eines 
Teilungsplanes sowie, wenn erforderlich, einer entsprechenden Kundmachung zur Übernahme ins 
öffentliche Gut zu.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0631    WVA ï Wasserleitung Tullnerbach ï Abschnitt Purkersdorf    

 (GR0587 v. 19.03.2024) Liefervereinbarung Wasser Tullnerbach ï Purkersdorf 

Antragsteller:  BRUNNER STR Roman  
 

SACHVERHALT 
Unter GR0597 vom 19.03.2024 wurde einstimmig folgender Grundsatzbeschluss gefasst:  
Die Errichtung einer öffentlichen Wasserleitung für den Ortsbereich Irenental auf Gemeindegebiet 
von Purkersdorf, zur Versorgung der Grundstücke Irenental 11 bis 21 und 4 bis 6 auf einer Länge 
von rd. 127m plus Übergabeschacht.  
 
Mit der Gemeinde Tullnerbach soll nun eine Vereinbarung betreffend den Wasserpreis und die 
einmalige Anschlussgebühr getroffen werden. Ein Vereinbarungsentwurf wird übermittelt. Der von 
Tullnerbach genannten Wasserbezugspreis gem. deren Verordnung beläuft sich auf:  ú 2,80 / mį 
exkl. USt.  
 
Hinzu kommt eine einmalige Anschlussgeb¿hr in Hºhe von ú 10.000,-  
 
Die Vereinbarung, welche von Seiten der Marktgemeinde Tullnerbach kürzlich beschlossen wurde, 
liegt nun vor.  
 
Die Vorgehensweise ist angedacht wie folgt:  
ü Einkauf Wasser von Tullnerbach zu den o.g. Konditionen und Vorschreibung der 

Marktgemeinde Tullnerbach an die Stadtgemeinde Purkersdorf  

ü Vorschreibung Purkersdorf an die Anrainer zum Preis gem. der aktuell gültigen 

Verordnung Purkersdorf.   

 

Nach Sitzung des Rechtsausschusses fand ein neuerliches Gespräch betreffend die 
Wasserabnahme statt. Punkt IV. wurde abgeändert: der Wasserzähler im Übergabeschacht wird 
von der Stadtgemeinde Purkersdorf montiert und gewartet. Für diesen Wasserzähler fällt daher 
keine Bereitstellungsgebühr von Seiten der Marktgemeinde Tullnerbach an. Ergänzend wurde 
noch hinzu gefügt, dass dieser Zähler im Übergabeschacht (30m³/h) nach gesetzlichen Vorgaben 
alle 5 Jahre zu tauschen ist.  
 
Kosten:  ú 10.000,00 
Bedeckung:  5/850000-004001 
VA 2024:  ú 100.200,00 
Kreditrest:  ú - 33.710,50 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der beiliegenden Vereinbarung sowie der Vorgehensweise betreffend den 
Wasserbezug für die Liegenschaften auf Purkersdorfer Gemeindegebiet entlang der Irenentalstraße 
mit der Marktgemeinde Tullnerbach zu 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE: Übereinkommen mit der Marktgemeinde Tullnerbach  
 

 








































































































































